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Zitat von DFU

Bei mir ist es bei Beihilfe und Krankenversicherung unterschiedlich. Einmal ist das
Behandlungsdatum relevant für die Zuordnung zum Kalenderjahr und einmal das
Rechnungsdatum. Ich nehme an, dass betrifft dann auch die 3-Jahres-Frist.

Also Beihilfe Behandlungsdatum und private Krankenversicherung Rechnungsdatum?

Ist interessant beim Wechsel der Krankenversicherung, bei Selbstbehalten und
Beitragsrückerstattungen.
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